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Nach bestem Wissen und Gewissen ins Deutsche übersetzt, lautet der Text folgendermaßen: 
 
„Noch einmal möchten wir unserem himmlischen Vater danken, aber auch Ihnen für Ihre anhaltenden Gebete, Ihre Hilfe 
und Ihre Unterstützung für Sein Werk. 
Um Ihnen angesichts der vielen Nachrichten in den sozialen Netzwerken die richtigen Informationen zu geben, möchten 
wir Ihnen die folgenden Informationen über die Situation der letzten Wochen und Monate übermitteln:  
September 2022. Der Stammapostel teilt mit, dass die Bezirksapostelversammlung beschlossen hat, dass ab dem 1. 
Januar 2023 Frauen in den Gemeinden ordiniert werden können, in denen dies von den Gemeinden akzeptiert wird. 
Nach dieser Ankündigung kam es zu Gewalt und Störungen der Neuapostolischen Kirche im Land durch 
Einzelpersonen. 
Sie behaupten, dass unsere Kirche homosexuellen Paaren den Hochzeitssegen spendet und ihre Lehre anpasst, um 
sich anderen Kirchen anzunähern. Um ihre Behauptungen zu untermauern, verbreiten sie unterschlagene und 
verfälschte Fotos und Erzählungen. Diese Informationen sind völlig unwahr. 
Im Oktober 2022 kündigt Herr Kabongo an, dass er die Neuapostolische Kirche verlassen und eine neue Struktur mit 
dem Namen "Authentische Neuapostolische Kirche" gegründet habe. Der Stammapostel nahm seinen Schritt zur 
Kenntnis und teilte ihm mit, dass er gemäß den Statuten als Apostel abgesetzt und aus der Neuapostolischen Kirche 
ausgeschlossen sei. 
Herr Kabongo versuchte daraufhin, beim Justizministerium die Zulassung der neuen Einheit unter dem Namen 
"Authentische Neuapostolische Kirche" zu erreichen. Das Justizministerium konnte gemäß Artikel 8 des Gesetzes Nr. 
004/2001 vom 20. Juli 2001 keine Genehmigung unter dieser Bezeichnung erteilen:  
Eine Vereinigung ohne Erwerbszweck darf sich nicht mit denselben Bezeichnungen, Abkürzungen oder anderen 
Unterscheidungsmerkmalen einer anderen Vereinigung gleich welcher Art schmücken. 
Als er aufgefordert wurde, einen neuen Namen zu finden, entschied sich Kabongo für: "Église nouvel apostolat 
authentique" (Neues authentisches Apostolat). Daraufhin wurde der Vereinigung (ASBL) vom Justizministerium eine 
befristete Genehmigung (bekannt als F92) ausgestellt. 
Trotzdem predigten Kabongo und sein Team weiter, versammelten sich und sammelten Spenden unter der 
Bezeichnung "Authentische Neuapostolische Kirche", einer virtuellen Einheit, die von den Behörden des Landes nicht 
anerkannt wurde. 
Um ihren Namen und ihr Emblem zu schützen, die rechtlich geschützt sind, informierte die Neuapostolische Kirche die 
zuständigen Behörden. 
Herr Kabongo und sein Team wurden aufgefordert, die Situation am Dienstag, den 14. März 2023, vor dem Magistrat 
zu klären. Sein Team beantragte, die Sitzung bis Freitag, den 17. März 2023, zu verschieben. In dieser Sitzung gab er 
zu, im Namen der echten Neuapostolischen Kirche gepredigt und Opfergaben gesammelt zu haben. Auf Nachfrage des 
Magistrats gab er zu, dass die einzige Genehmigung, über die er verfügte, im Namen der "authentischen 
Neuapostolischen Kirche" ausgestellt worden war. 
Gemäß Artikel 48 des oben genannten Gesetzes: 
Jede konfessionelle Vereinigung kann nur als gemeinnützige Vereinigung mit eigener Rechtspersönlichkeit gegründet 
werden. Niemand darf Spenden, Geschenke, Vermächtnisse oder Almosen im Namen einer konfessionellen 
Vereinigung annehmen, die nicht über die Rechtspersönlichkeit oder eine vorläufige Genehmigung für ihre Tätigkeit 
verfügt. 
Herr Kabongo wurde aufgefordert, die ihm erteilte Genehmigung zu befolgen. Er sagte, dass seine Mitglieder (auf einer 
Generalversammlung) dies abgelehnt hätten und den Namen "Echte Neuapostolische Kirche" beibehalten würden. 
Nachdem der Magistrat zur Kenntnis genommen hatte, dass Herr Kabongo sich weigerte, sich an das Gesetz zu halten, 
und feststellte, dass er ohne Genehmigung Spenden sammelte, erhob er Anklage gegen ihn.  
Es ist nicht das Ziel der Neuapostolischen Kirche, eine religiöse Vereinigung an der Ausübung ihrer Tätigkeit zu hindern. 
Sie fordert lediglich, dass das Gesetz angewendet wird und dass ihre Rechte in Bezug auf den Schutz ihres Namens 
und ihres Emblems respektiert werden. Und sei es nur, um Verwirrung in der Gesellschaft, unter ihren Mitgliedern und 
gegenüber den Behörden zu vermeiden.  
In diesem Zusammenhang sei an Artikel 10 des neuapostolischen Glaubensbekenntnisses erinnert: "Ich glaube, dass 
ich der weltlichen Obrigkeit Gehorsam schulde, soweit nicht göttliche Gesetze entgegenstehen". Gemäß unserer Lehre 
treten wir für den Weltfrieden ein, rufen zur Versöhnung auf und mahnen zur Vergebung. Wir lehnen jede Form von 
Gewalt ab. 
Wir beten weiterhin füreinander und für sein Werk!“ 


